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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.2002

Rechtssatz

Da die Lenkeranfrage nach § 103 Abs 2 KFG o3en ließ, ob das betre3ende Fahrzeug zum angefragten Zeitpunkt gelenkt

wurde oder abgestellt war, war sie zu ungenau und hat nicht dem Gesetz entsprochen. Ist aber die Auskunft nicht dem

Gesetz entsprechend verlangt worden, so ist auch eine etwaige unterlassene oder unrichtige Auskunft nicht strafbar.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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